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EU-Beihilferecht für Häfen: 
Weitere Überarbeitung des 
AGVO-Entwurfs notwendig 

Die deutsche Hafenwirtschaft kann auch den 

zweiten Vorschlag der Europäischen Kommis-

sion zur Einbeziehung von Häfen in die Allge-

meine Gruppenfreistellungsverordnung 

(AGVO) nicht unterstützen. 

In einer heute an die Europäische Kommission 

übermittelte Stellungnahme zur aktuellen An-

hörung führt der ZDS die Gründe für seine Ab-

lehnung aus:  

1. Wichtige Grundsätze werden nicht gere-

gelt. Allgemeine Infrastruktur – die nicht un-

ter das Beihilferecht fällt – innerhalb und 

außerhalb des Hafens wird nicht klar von-

einander abgegrenzt. 

2. Die Definitionen von Hafen, Hafeninfra-

struktur und Zugangsinfrastruktur sind un-

scharf. 

3. Die Regelungen zur Ausbaggerung ent-

sprechen nicht den Vorstellungen der Mit-

gliedsstaaten und des Europäischen Parla-

ments. 

4. Die Schwellenwerte – Kern einer Freistel-

lungsverordnung – können nicht angewen-

det werden, da wegen unklarer Definitionen 

beihilfefähige Kosten nicht berechenbar 

sind. 

5. Die vorgesehene Regelung zu Konzessi-

onslaufzeiten wurde wiederholt vom Euro-

päischen Parlament und den Mitgliedsstaa-

ten abgelehnt. 

 

Der ZDS moniert zudem, dass auch in der 

zweiten Konsultationsrunde einschlägige Do-

kumente – diesmal ein gänzlich unverbindli-

ches, sogenanntes Analyseraster – erneut erst 

eine Woche vor Ablauf der zweimonatigen 

Konsultationsfrist veröffentlicht wurden (vgl. 

ZDS-Monitor 33/16).  

Mitgliedsstaaten, das Europäische Parlament, 

Verbände und Gewerkschaften sind sich einig, 

dass die Europäische Kommission die AGVO 

so nicht im Alleingang beschließen darf.  

Der ZDS ist dafür, mehr Klarheit in die Anwen-

dung des Beihilferechts auf Häfen zu bringen. 

Denn mit den seit einigen Jahren verstärkt an-

gewendeten Notifizierungserfordernissen sind 

erhebliche Belastungen und Verzögerungen in 

der Umsetzung wichtiger Hafenbauprojekte 

zum Nachteil der Wirtschaft insgesamt einher-

gegangen. Die von der Europäischen Kommis-

sion angestrebte Einbeziehung von Häfen in 

die AGVO könnte daher theoretisch eine we-

sentliche Erleichterung bedeuten. Auch der 

zweite Entwurf ist jedoch nicht hilfreich. 

http://www.zds-seehaefen.de/wp-content/uploads/2016/12/2016-12-02-ZDS-Monitor_33_EU-Beihilferecht_für_Häfen_Neues-Analyseraster_hilft_nicht_weiter.pdf

